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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

In Erfüllung eines Postulats Fehr (sp, ZH) wurde im Juni 2014 an der Universität Freiburg
eine Tagung zur Zukunft des Familienrechts durchgeführt. Der Vorstoss hatte gefordert,
dass im Dialog mit der Öffentlichkeit ein Bericht über mögliche Anpassungen der zivil-
und familienrechtlichen Grundlagen ausgearbeitet wird. Die Tagungsteilnehmer und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga favorisierten eine Modernisierung des
Familienrechts, welche die Ehe und die traditionelle Familie nicht in Frage stellt. 1

POSTULAT
DATUM: 24.06.2014
NADJA ACKERMANN

Die Vorlage zur Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches betreffend den
Kindesunterhalt befand sich in der Frühjahrssession 2015 in der Differenzbereinigung.
In der Wintersession 2014 hatte der Ständerat einige Differenzen zum Beschluss des
Nationalrates geschaffen. So hatte die kleine Kammer eine neue Informationspflicht
zwischen Inkassobehörden und Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen in die
Vorlage aufgenommen. Unterhaltsschuldner sollen so leichter zur Bezahlung der
Unterhaltsbeiträge bewegt und der Missbrauch von ausbezahlten Guthaben der zweiten
Säule verhindert werden können. Nachdem sich auch der Bundesrat für diese laut
Bundespräsidentin Sommaruga «sehr sinnvolle Ergänzung» ausgesprochen hatte,
stimmte der Nationalrat der neuen Regelung ebenfalls zu. Im Nationalrat nicht auf
Gegenliebe stiessen jedoch zwei vom Ständerat eingefügte Bestimmungen bezüglich
der alternierenden Obhut. Die kleine Kammer hatte im Gesetz ausdrücklich
festschreiben wollen, dass das Kind ein Recht auf Pflege regelmässiger persönlicher
Beziehungen zu beiden Elternteilen habe und dass die Möglichkeit einer alternierenden
Obhut im Sinne des Kindeswohles auf Verlangen eines Elternteils oder des Kindes vom
Gericht oder der zuständigen Behörde geprüft werden müsse. Die Mehrheit der grossen
Kammer war der Ansicht, dass diese Bestimmungen keinen Mehrwert brächten, da das
Gericht durch die Offizialmaxime ohnehin auch ohne Parteiantrag verpflichtet sei,
diese Frage zu prüfen, und dass damit die alternierende Obhut gegenüber anderen
Betreuungsmodellen eine ungerechtfertigte Bevorzugung erfahre. Der Begriff der
alternierenden Obhut sei überdies zu wenig bestimmt und führe zu
Rechtsunsicherheit. In allen anderen Punkten stimmte der Nationalrat dem Entwurf des
Ständerates zu und gab die Vorlage mit einer verbleibenden Differenz zurück an den
Ständerat. Sowohl die Mehrheit der RK-SR als auch der Bundesrat sprachen sich dafür
aus, an den eingefügten Bestimmungen festzuhalten. Dieser Ansicht folgte der
Ständerat mit grosser Mehrheit. Der Nationalrat beseitigte die Differenz schliesslich,
indem er sich der Haltung des Ständerates anschloss. In der Schlussabstimmung nahm
der Ständerat die Vorlage klar mit 40 zu 4 Stimmen an; der Nationalrat stimmte ihr mit
130 zu 55 Stimmen bei 9 Enthaltungen zu. Dagegen stellte sich allein die Fraktion der
SVP. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2015
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2015 nahm der Nationalrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR)
an, das den Bundesrat auffordert zu prüfen, wie Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen beim Auffinden ihrer Sparhefte unterstützt werden können.
Konkret sollen Betroffene bei Banken für die Nachforschungen keine Gebühren
bezahlen müssen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begrüsste den Vorstoss insofern,
dass er genau in die Richtung gehe, die der Bundesrat in der Vernehmlassungsvorlage
zum Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 – dem Gegenentwurf zur Wiedergutmachungsinitiative –
vorgesehen habe. 3

POSTULAT
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK
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Im Frühjahr 2018 setzte der Nationalrat die parlamentarische Beratung der Revision des
Verjährungsrechts fort, in der es, nachdem beide Räte die Vorlage je einmal behandelt
hatten, noch vier Differenzen zu bereinigen gab. Der wichtigste Streitpunkt betraf die
Länge der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden. Die Mehrheit der
nationalrätlichen Rechtskommission beantragte, sie bei zwanzig Jahren festzusetzen –
wie es der Nationalrat auch schon als Erstrat beschlossen hatte, bevor der Ständerat als
Zweitrat entschieden hatte, sie bei den heute geltenden zehn Jahren zu belassen. Die
zwanzigjährige Frist sollte einerseits einen Kompromiss zwischen der ständerätlichen
Lösung und dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates darstellen, welcher dreissig
Jahre vorgesehen hatte. Andererseits berichtete Kommissionssprecher Corrado Pardini
(sp, BE) auch von den durchgeführten Anhörungen mit der Stiftung
Entschädigungsfonds für Asbestopfer, wo die Frist von zwanzig Jahren ebenfalls als
Bestandteil des Kompromisspakets ausgehandelt und akzeptiert worden sei. «All
diejenigen, die diesen Kompromiss torpedieren, torpedieren gleichzeitig auch – das
war für die Kommission entscheidend bei ihrer Entscheidfindung – die unbürokratische
Lösungsfindung des Runden Tisches und somit auch des Fonds, der den Asbestopfern
die Entschädigungen ausbezahlen soll», strich er die Bedeutung der Vorlage heraus.
Neben der Forderung nach Rechtssicherheit aus den Wirtschaftskreisen, die den Fonds
zur unbürokratischen Hilfe speisen, drängte auch ein Entscheid des EGMR aus dem
Jahr 2014 auf die Verlängerung der Verjährungsfrist. Dieser hatte im Fall eines
Schweizer Asbestopfers entschieden, dass die zehnjährige Verjährungsfrist zu kurz sei,
um den von Spätschäden betroffenen Opfern das Recht auf Zugang zu einem Gericht zu
gewährleisten. Dies bedeute wiederum, dass mit dem Status quo von zehn Jahren auch
die Rechtssicherheit nicht garantiert sei, da allfällige Klagen am EGMR gutgeheissen
würden, ergänzte BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG). Auch Bundesrätin
Sommaruga sprach sich für die Kompromisslösung aus, jedoch nicht ohne zu betonen,
dass der Bundesrat nach wie vor eine dreissigjährige Frist bevorzugte. Im
internationalen Vergleich bleibe man auch mit zwanzig Jahren noch unter den
allgemeinen Standards. Dennoch sei selbst eine minimale Verbesserung im Vergleich
zur heutigen Situation viel wert. Demgegenüber beantragte eine
Kommissionsminderheit um Yves Nidegger (svp, GE), bei der heute geltenden,
zehnjährigen Frist zu bleiben und sich dem ständerätlichen Beschluss anzuschliessen.
Auch eine zwanzigjährige Verjährungsfrist löse die gegenwärtigen und vor allem die
zukünftigen Probleme nicht, beispielsweise hinsichtlich Spätfolgen von Medikamenten,
Nanotechnologie oder nichtionisierender Strahlung, wie SVP-Fraktionssprecher Pirmin
Schwander (svp, SZ) ausführte. Das Parlament solle sich nicht von der Wirtschaft
erpressen lassen und nicht akzeptieren, dass erst Geld in den Fonds einbezahlt werde,
wenn die Vorlage in deren Sinne angenommen worden sei. Mit 102 zu 90 Stimmen
stimmte der Nationalrat schliesslich dem Mehrheitsantrag und damit der Verlängerung
der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden auf zwanzig Jahre zu. Dagegen
votierten die geschlossene SVP-Fraktion sowie die Mehrheit der FDP-Fraktion; alle
anderen Fraktionen sprachen sich geschlossen für die Änderung aus. Die übrigen
Differenzen betreffend den Stillstand der Verjährung während des Prozesses sowie die
Übergangsbestimmungen, insbesondere die Streichung der vom Ständerat eingefügten
Rückwirkungsklausel zugunsten der Rechtssicherheit, wurden diskussionslos
angenommen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2018
KARIN FRICK

In der Differenzbereinigung zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
beschäftigte sich der Ständerat in der Frühjahrssession 2018 einmal mehr mit den
Normen zu Konkurs und Nachlassvertrag. Zum besseren Schutz des Schweizer
Gläubigers gegenüber Handlungen des ausländischen Schuldners hatte der Nationalrat
den Beginn der Verdachtsfrist, innerhalb derer eine paulianische Anfechtungsklage –
mit welcher vom Schuldner vor Konkurseröffnung an Dritte übertragenes Vermögen ins
Vollstreckungssubstrat zurückgeführt werden kann – erhoben werden kann, an die
Konkurseröffnung geknüpft. Die Stossrichtung werde von der Verwaltung unterstützt,
erläuterte Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI), aber der vom Nationalrat
eingeführte Mechanismus führe zum Problem, dass praktisch keine zeitliche Grenze
mehr bestehe, bis wann Konkursverwalter oder Gläubiger auf Anfechtung klagen
können. Die Verwaltung habe deshalb eine verbesserte Lösung vorgeschlagen, bei der
die Verdachtsfrist am Zeitpunkt der ausländischen Konkurseröffnung anknüpfe, die
Verjährungsfrist aber während des Anerkennungsverfahrens stillstehe. Der Ständerat
stimmte dieser Änderung stillschweigend zu. In Bezug auf die paulianische Anfechtung
aus dem Ausland gegen eine zivilrechtlich rechtsgültige Sachverfügung in einer
nunmehr in der Schweiz gelegenen Sache hatte der Ständerat als Erstrat eine neue
Bestimmung eingefügt, welche sicherstellen sollte, dass der Grundsatz des
Gutglaubensschutzes nach Schweizer Recht auch in ausländischen Entscheidungen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2018
KARIN FRICK
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beachtet werden muss. Diese war vom Zweitrat dann jedoch wieder gestrichen worden.
Die Mehrheit der RK-SR beantragte ihrem Rat nun, sich dem Nationalrat anzuschliessen
und auf die Bestimmung zu verzichten, da man damit, so Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, „dogmatisch und inhaltlich absolutes Neuland betreten“ würde. Eine
Minderheit wollte festhalten, doch eine Überprüfung des ausländischen Entscheids in
der Sache sei nicht nur international verpönt, sondern widerspreche auch dem IPRG
selbst, erläuterte die Justizministerin weiter. Ausserdem stelle der Ordre-public-
Vorbehalt sicher, dass die Schweiz keine ausländischen Entscheide anwenden müsse,
die dem schweizerischen Rechtsempfinden diametral zuwiderliefen. Mit 23 zu 17
Stimmen folgte die Ständekammer schliesslich dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und schloss sich dem Nationalrat an. Mit einer verbleibenden Differenz übergab sie das
Geschäft wieder dem Nationalrat.
Die grosse Kammer stimmte der vom Ständerat beschlossenen Lösung für das Problem
bei der Frist bei Anfechtungsklagen noch in derselben Session stillschweigend zu. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das revidierte Gesetz einstimmig und der
Ständerat mit 36 zu 6 Stimmen an. 5

Zwei Änderungen nur brachte die RK-SR am Entwurf des Bundesrates für das
Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener Personen an, die der Ständerat in
der Sommersession 2018 beide stillschweigend guthiess. Die erste Abweichung betraf
die schon in der Vernehmlassung umstrittene Bestimmung, dass die Kantone für die
nötige Weiterbildung der Personen sorgen müssen, die – beispielsweise im Rahmen
einer Tätigkeit bei der Kriseninterventionsstelle oder bei Gerichten – mit
Gewaltschutzfällen zu tun haben. Eine solche administrative Vorschrift habe im
Zivilgesetzbuch nichts verloren und tangiere überdies die Autonomie der Kantone,
rechtfertigte Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) deren Streichung.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga hielt diese Streichung für vertretbar, zumal die
Kantone angesichts der Folgekosten von häuslicher Gewalt selber ein Interesse an
geschulten Fachpersonen haben sollten. Als Zweites hatte sich die Kommission
Gedanken über die Kostenfolgen von den im Gesetz vorgesehenen elektronischen
Überwachungsmassnahmen für häusliche Gewalt oder Stalking ausübende Personen
gemacht. Gerade wenn die verursachende Person vermögend sei, sei nicht einzusehen,
weshalb die Allgemeinheit die Kosten für eine solche Massnahme tragen müsse. Die
Kommission ergänzte das Gesetz dahingehend, dass diese Kosten – nicht aber die
Verfahrenskosten – der überwachten Partei auferlegt werden können, betonte aber,
diese Regelung solle nicht dazu führen, dass bei Fällen von häuslicher Gewalt das
gemeinsame Familienbudget belastet werde, da so letztlich auch das Opfer dafür
bezahle. Auch hiermit zeigte sich Justizministerin Sommaruga einverstanden; auf dieser
Grundlage könne der Zweitrat weiterarbeiten. Einstimmig verabschiedete der Ständerat
das leicht angepasste Gesetz zuhanden des Nationalrates. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 7

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK
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In der Herbstsession 2018 befasste sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über
den Schutz gewaltbetroffener Personen, wo die Debatte jedoch deutlich weniger
harmonisch verlief als im Erstrat. In der Eintretensdebatte versuchte die SVP-Fraktion,
indem verschiedene ihrer Exponenten sechsmal dieselbe Zwischenfrage stellten, das
Problem der häuslichen Gewalt zu einem Ausländerproblem zu stilisieren und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu einer bestätigenden Aussage zu drängen. Darauf
liess sich die Justizministerin jedoch nicht ein und erntete Beifall für ihre Replik:
«[W]enn Sie das Problem unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein
Männerproblem». Als diesbezüglich niemand mehr das Wort ergriff, wurde Eintreten
ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Detailberatung im Nationalrat konzentrierte sich auf drei Punkte: die
Weiterbildungsverpflichtung für die Kantone, die Gerichtskosten und die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens. Einzig bei den Gerichtskosten schuf die grosse Kammer
eine Differenz, indem sie der Mehrheit ihrer Rechtskommission folgte und beschloss,
dass die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wenn
diese zu einem Kontakt- oder Rayonverbot oder zu einer elektronischen
Überwachungsmassnahme verurteilt wird. Der Entwurf des Bundesrates, dem der
Ständerat hier gefolgt war, hatte keine Möglichkeit für eine Überwälzung der
Gerichtskosten vorgesehen. In den anderen beiden Punkten schloss sich der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates an. Die Kantone sollen, anders als vom
Bundesrat ursprünglich angedacht, nicht im Zivilgesetzbuch ausdrücklich dazu
verpflichtet werden, für die Weiterbildung von Personen zu sorgen, die im Rahmen
ihrer Tätigkeit bei Gerichten oder Kriseninterventionsstellen mit Gewaltschutzfällen zu
tun haben. Wie schon der Ständerat war auch die Volkskammer der Ansicht, dass ein
solcher Eingriff in die kantonale Souveränität unnötig sei, da die Kantone selber ein
Interesse daran hätten, über gut geschultes Personal zu verfügen. Was die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens betrifft, wurden drei Minderheitsanträge Rickli (svp, ZH)
abgelehnt, deren zwei darauf zielten, die Möglichkeit zur Sistierung ganz abzuschaffen
und einer die Sistierung nur bei ausgeschlossener Wiederholungsgefahr zulassen wollte.
Da man einen Rückfall aber nie mit Sicherheit ausschliessen könne, laufe diese
Formulierung auf dasselbe hinaus, argumentierten die Mehrheitsbefürworter, die es als
wichtig erachteten, dass dem Opfer nicht jegliche Handlungsmöglichkeit genommen
werde. Der Nationalrat blieb deshalb bei der Formulierung des Bundesrates, die auch
vom Ständerat gutgeheissen worden war, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte
ein Verfahren sistieren können, wenn das Opfer darum ersucht und die Sistierung
geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Zwei
Einzelanträge Feri (sp, AG) und Regazzi (cvp, TI), welche zusätzlich die Berücksichtigung
des Wohles allfällig betroffener Kinder verlangten, blieben ebenso chancenlos, da dies
sowieso zur Beurteilung der Situation des Opfers gehöre. Die vom Ständerat
vorgenommene Anpassung, dass die Kosten einer Überwachungsmassnahme der
überwachten Partei auferlegt werden können, hiess die grosse Kammer diskussionslos
und stillschweigend gut. Am Schluss ergänzte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission noch eine Bestimmung, dass der Bundesrat die Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit der beschlossenen Änderungen und Massnahmen überprüfen und dem
Parlament darüber spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten Bericht erstatten und
gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen muss. In der Gesamtabstimmung nahmen
122 Nationalrätinnen und Nationalräte die Vorlage an, während sie die 62
Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Fraktion geschlossen ablehnten. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
KARIN FRICK

Mittels Motion brachte Nationalrätin Doris Fiala (fdp, ZH) die Forderung vor, dass
Vereine mit internationalen Geldflüssen neu zwingend ins Handelsregister einzutragen
seien. Gemäss geltendem Recht sind Vereine, die keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen,
nicht zur Eintragung im Handelsregister verpflichtet – darunter fallen insbesondere
auch Vereine religiösen Zwecks. Mehr Transparenz im Sinne der GAFI-Empfehlung
Nummer 8 («Organismes à but non lucratif»), die unter anderem die Eintragungs-,
Buchführungs- und Rechnungslegungspflicht auch für Vereine, zumindest für jene mit
internationalen Geldflüssen – gegebenenfalls ab einer bestimmten Höhe –, beinhaltete,
sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Geldwäscherei und letztlich auch gegen
Terrorismusfinanzierung, so die Motionärin in der Begründung des Vorstosses.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies derweil auf das gute Zeugnis hin, das die GAFI
der Schweiz in ihrem vierten Länderbericht ausgestellt habe, und betonte, es befinde
sich eine Vorlage zur Umsetzung der letzten GAFI-Empfehlungen in der
Vernehmlassung. Diese sehe unter anderem eine Eintragungspflicht ins Handelsregister
für Vereine mit erhöhtem Risiko der Terrorismusfinanzierung vor. Die Forderung der
Motionärin, die Eintragungspflicht an den internationalen Geldflüssen festzumachen,
tangiere indessen auch viele Freiwilligenorganisationen wie Sportvereine,

MOTION
DATUM: 20.09.2018
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Missionsvereine oder Kinderhilfswerke, was die Motion impraktikabel mache. Dennoch
stimmte der Nationalrat der Motion in der Herbstsession 2018 mit 112 zu 63 Stimmen
bei 9 Enthaltungen zu. 9

Der Bericht «Modernisierung des Familienrechts» in Erfüllung eines Postulats Fehr (sp,
ZH; Po. 12.3607) sowie mehrere Bundesgerichtsentscheide aus jüngerer Vergangenheit
wiesen darauf hin, dass das schweizerische Abstammungsrecht nicht mehr zeitgemäss
sei. Zu diesem Schluss kam die RK-SR und reichte im August 2018 ein Postulat ein, das
den Bundesrat auffordert, einen Bericht über den Reformbedarf im
Abstammungsrecht zu erstellen und allenfalls Empfehlungen für eine kohärente
Gesetzesrevision darzulegen. Das geltende fortpflanzungsmedizinische Verbot der Ei-
und Embryonenspende sowie der Leihmutterschaft soll dabei nicht infrage gestellt, die
Tatsache, dass in der Schweiz verbotene Reproduktionsmethoden zunehmend im
Ausland in Anspruch genommen werden, aber auch nicht ausser Acht gelassen werden.
Der Bundesrat unterstützte das Anliegen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte vor
dem Ständeratsplenum im Dezember 2018, die Schweiz täte gut daran, sich dieser
Fragen anzunehmen, wie es Frankreich und Deutschland bereits getan hätten. Der
Ständerat überwies das Postulat stillschweigend an den Bundesrat. 10

POSTULAT
DATUM: 12.12.2018
KARIN FRICK

Beim Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener Personen waren zu Beginn der
Wintersession 2018 noch zwei Differenzen ausstehend. Die Möglichkeit, dass die
Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wurde sowohl von
der RK-SR als auch vom Ständerat begrüsst. Die vom Nationalrat ergänzte
Übergangsbestimmung jedoch, die eine Evaluation des Gesetzes nach vier Jahren
vorsieht, strich der Ständerat wieder mit der Begründung, sie sei ineffektiv und
überflüssig. Bundesrätin Simonetta Sommaruga betonte hier zuhanden des Protokolls,
dass der Bundesrat zu gegebener Zeit eine Evaluation der neuen Regelungen plane, vier
Jahre dafür allerdings eine zu kurze Zeitspanne seien.
Die Mehrheit der RK-NR beantragte ihrem Rat daraufhin, dem Ständerat zu folgen und
auf die zusätzliche Übergangsbestimmung zu verzichten. Die Wirksamkeitsüberprüfung
von Gesetzesänderungen sei eine grundsätzliche Aufgabe der Regierung und des
Parlaments; Letzteres könne eine Evaluation jederzeit anstossen, wenn der Bundesrat
nicht von sich aus tätig werde. Zudem schreibe die Übergangsbestimmung vor, dass die
Ergebnisse der Evaluation vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes vorliegen
müssten; in einem solch kurzen Zeitraum sei eine seriöse Datengrundlage aber noch gar
nicht verfügbar. Justizministerin Sommaruga versicherte auch im Nationalrat, dass es
eine Evaluation geben werde. Eine Minderheit wollte an der Evaluation nach vier Jahren
festhalten, blieb im Nationalrat letztlich jedoch chancenlos. Mit 122 zu 64 Stimmen
hiess die grosse Kammer das Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener
Personen ohne die umstrittene Übergangsbestimmung gut. In der Schlussabstimmung
sprach sich der Nationalrat schliesslich mit 195 zu 2 Stimmen für das Gesetz aus; der
Ständerat nahm es einstimmig an. 11
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